
Europa-Parlament in Straßburg: „Du kannst betrügen, wenn du willst“
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nach Mitteilung Schneiders an – nur mit
einer Verwarnung oder Arrest von höch-
stens zwei Jahren.

In den bisherigen Verhandlungstagen
versuchte die Verteidigung anhand der
Akten, eine zu Lasten Monika Böttchers
einseitige Ermittlungstätigkeit der Polizei
nachzuweisen. Unterschiedliche Auffas-
sungen unter den Ermittlern schienen auf.
Bislang wird dabei aber nicht berücksich-
tigt, daß es in unklaren, spektakulären
Fällen oft zu Meinungsverschiedenheiten
unter den Ermittlern kommt. (Der Ent-
führungsfall Reemtsma lieferte in jüng-
ster Zeit dafür eindrucksvolle Beispiele.)

Unterstellt man der Polizei „Voreinge-
nommenheit“ gegen Frau Böttcher, da-
mals Weimar, so ignoriert man die „Vor-
eingenommenheit“ des Staatsanwalts
Sauter, der bis zu seiner Ablösung am 22.
Oktober 1986 der Auffassung anhing, der
Vater Reinhard Weimar habe die Tat be-
gangen.

Wenn denn, wie die Verteidigung an-
nimmt, Voreingenommenheit am Werke
war, dann wiegt die eines Staatsanwalts
(und seiner Kollegen) schwer. Denn er
allein ist Herr des Ermittlungsverfah-
rens.

Es wurde im Oktober 1986 sogar er-
wogen, nachdem das Amtsgericht Hers-
feld und die Beschwerdekammer beim
Landgericht Fulda einen Haftbefehl ge-
gen Reinhard Weimar abgelehnt hatten,
ohne Haftbefehl Anklage zu erheben. Der
Fuldaer Oberstaatsanwalt Karl Baumann
deutete damals gegenüber der Hersfelder
Zeitung einen solchen Schritt an.

Das jetzige Gericht hat nicht aufzu-
klären, warum die TÜ-Akte in Fulda kei-
ne Beachtung fand und ob irgendwer sie
unsichtbar werden ließ. Es wird sich aus-
schließlich damit befassen, ob sie in den
Prozeß einzuführen ist und welche Be-
deutung sie hat.

Der Sachverständige Schumacher
mußte seinerzeit, auf ausdrückliche Auf-
forderung im Gutachtenauftrag, über ein
Motiv spekulieren: Eine abnorme Abhän-
gigkeit von Pratt entspreche nicht Moni-
ka Weimars „in affektiver Hinsicht eher
kühlen distanzierten und wenig reakti-
onsfreudigen Persönlichkeit“.

Aus den jetzt bekanntgewordenen Zi-
taten und dem Umstand, daß in jedem der
39 Gespräche zwischen Pratt und der An-
geklagten offenbar vor allem von der Lie-
besbeziehung, nicht aber vom Verlust der
Kinder, von Trauer oder Verzweiflung die
Rede ist, könnte sich ein neues Bild erge-
ben.

Der heute Leitende Oberstaatsanwalt
Sauter, der in Gießen schon ein erstes
Mal als Zeuge gehört wurde, sagte auf
die Frage, ob er „eine gewisse Mit-
wisserschaft des Kevin Pratt“ damals 
in Erwägung gezogen habe: „Nein. Er
hatte allerdings eine etwas zweifel-
hafte, unehrliche Art. Aber ich hatte 
nie Verdacht gegen ihn.“
A b g e o r d n e t e

Zweites
Gehalt
Wer im Europa-Parlament sitzt, wird

bestens versorgt. Die Spesen-Re-

gelungen laden zum Mißbrauch 

geradezu ein.
W enn Claudia Roth, 41, dienstlich
von Bonn nach Brüssel reist, be-
kommt sie dafür reichlich Geld,

ob sie will oder nicht. Automatisch wer-
den der Fraktionsvorsitzenden der Grü-
nen im Europa-Parlament dann 747 Mark
überwiesen – egal, ob sie mit dem Flug-
zeug, mit der Bahn oder im Auto unter-
wegs war. Roth ist die wundersame Geld-
vermehrung fast peinlich: „Das ist der
reine Wahnsinn.“

Aber mit Methode. Denn den 99 deut-
schen Volksvertretern in Europa wird
ihre Aufgabe nicht nur mit einer Entschä-
digung in Höhe der Bonner Abgeordne-
tendiäten (11 300 Mark monatlich) er-
leichtert. Anders als ihre Kollegen aus
dem Bundestag kassieren die EU-Parla-
mentarier schon, wenn sie das eigene
Haus in Richtung Europa verlassen.

Mit einer ordentlichen Kilometer-
pauschale (bis zu 1,40 Mark pro Kilo-
meter) wird die Anreise zu jeder
Sitzungswoche vergolten, für den Auf-
enthalt ein stattliches Tagegeld (381
Mark) bezahlt. Kostennachweis? Braucht
es nicht.

Die einträgliche Spesenordnung wur-
de nicht etwa von Raffkes für Raffkes er-
sonnen. Sie ist die Folge des strukturellen
Ungleichgewichts im europäischen Viel-
Völker-Parlament. Da sich die Euro-Gre-
mien bislang nicht auf ein gemeinsames
Statut für die 626 Abgeordneten einigen
konnten, werden die Bezüge vom jeweili-
gen Herkunftsland festgesetzt, und zwar
höchst unterschiedlich.

So bekommen – Stand Oktober 1995 –
italienische EU-Abgeordnete 15927
Mark, die spanischen aber nur 4340
Mark (siehe Grafik). Die verschiedenen
Pauschalen für Reisekosten und Spesen,
für Tagegelder, Büro- und Mitarbeiterko-
sten hingegen werden für alle gleich be-
rechnet.

Für die ärmeren Volksvertreter aus
dem Süden Europas ist das Reisekonto
denn auch ein sozialer Ausgleich, eine
Art „zweites Gehalt“, wie der Vorsit-
zende des Haushaltsausschusses, Detlev
Samland (SPD), freimütig sagt. Daß trotz
Hotel- und anderer Kosten für den einzel-
nen „in der Regel etwas übrigbleibt“, sei
durchaus „gewollt“, räumt auch Parla-
mentspräsident Klaus Hänsch (SPD) ein.

Richtig erfreulich ist der Zuschuß für
die Abgeordneten aus Deutschland. Je
weiter ihr Wohnort von Brüssel oder
Straßburg entfernt liegt, desto günstiger
kommt das Mandat.

Für einen bayerischen Euro-Parlamen-
tarier bringen, zum Beispiel, einmal
München–Brüssel und zurück 1775
Mark, für einen Hamburger sind es 1516
Mark – steuerfrei, versteht sich. Die er-
sten 400 Kilometer der Hin- und der
Rückfahrt schlagen mit 1,40 Mark je
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Mehr oder weniger
Diäten für Europaabgeordnete in Mark

Spanien

Griechenland
Portugal

Großbritannien

Irland
Dänemark

Luxemburg

Frankreich
Niederlande

Deutschland

Italien
Jeder kennt jemanden, der
so oder so aus 

den Usancen Profit zieht
Kilometer zu Buche, der Rest mit der
Hälfte.

Diese pauschale Reisekostenvergü-
tung gilt für alle „offiziellen Sitzungen
des Europäischen Parlaments“. Dazu
gehören Fraktions-, Vorstands- oder Aus-
schußsitzungen, selbst wenn sie weder in
Straßburg noch in Brüssel, sondern an-
derswo in der EU angesetzt sind. Muß ein
Abgeordneter während der Sitzung
schnell mal zurück in den Wahlkreis,
zum Beispiel für eine selbstverständlich
dringend wichtige Abendveranstaltung,
wird auch diese Extra-Tour beglichen –
dann allerdings nur gegen Vorlage des
Tickets.

Natürlich gibt es Abgeordnete, die den
schnellsten und damit häufig auch teuer-
sten Weg wählen. Der Abgeordnete Willi
Piecyk aus Reinfeld bei Lübeck etwa
fliegt in der Regel per Linienmaschine
von Hamburg nach Brüssel. „Da hast du
von dem Geld nichts über“, sagt der So-
zialdemokrat.

Zusätzlich zu den Euro-Diäten be-
kommt jeder deutsche Abgeordnete für
die gesamte Legislaturperiode eine Frei-
fahrt-Netzkarte der Deutschen Bahn, er-
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Europa-Parlamentarier Roth, Hänsch: „In der Regel bleibt etwas übrig“
ster Klasse, sowie ein Freiticket der bel-
gischen Staatsbahn für den Anschluß
etwa von Aachen nach Brüssel – automa-
tisch und ohne Antrag.

Außerdem gibt es da noch die Freiflü-
ge „in Ausübung des Mandats“ innerhalb
Deutschlands. Die haben freilich eine
Bedingung: Wer einen solchen Freiflug
beansprucht, darf „nicht im Zusammen-
hang mit einer Tagung oder Sitzung des
Europäischen Parlaments“ unterwegs
sein.

Daß da schon mal geschummelt wird –
mit dem Flieger in die Nähe der Grenze,
weiter mit dem Zug nach Brüssel oder
Straßburg – ist ein offenes Geheimnis.
Denn zur Erstattung von Flug- oder
Schlafwagenkosten muß der Abgeordnete
lediglich auf einem grünen Formular be-
stätigen, seine Reiserei habe nichts mit
der üblichen Plenar-Arbeit zu tun. Unter-
schrift genügt, einen Grund für die angeb-
lich korrekte Reise muß er nicht nennen.

Besonders gewiefte oder terminge-
plagte Abgeordnete nutzen bei Parla-
mentssitzungen in Straßburg gern einen
Extra-Service der Stadt. Sie lassen sich,
zum Beispiel am Flughafen Frankfurt
oder am Hauptbahnhof in Offenburg,
vom Fahrdienst mit dem Auto abholen
und nach Straßburg chauffieren – und er-
halten trotzdem die Kilometerpauschale,
quasi als Trinkgeld.

Dabei streichen die Euro-Politiker
auch noch eine pauschale allgemeine Ko-
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stenvergütung von 5235 Mark ein. Die
soll – wie bei den Bonner Kollegen –
Bürokosten, Porto und Telefon ausglei-
chen – aber eigentlich auch „zur
Deckung von Kosten für Reisen“ im In-
land dienen.

Eine andere beliebte Nebenerwerbs-
quelle sind die Wochenend-Heimfahr-
ten. Sind zum Beispiel freitags und mon-
tags Sitzungen in Brüssel angesetzt, kön-
nen die Abgeordneten zwischendurch
nach Hause reisen – und Kilometergeld
einstreichen. Sie können aber auch in 
der belgischen Metropole bleiben – und
bekommen trotzdem den Reisekosten-
zuschuß. Auf einem EU-Formular muß
nur die Heimfahrt bestätigt werden.
Unterschrift genügt, Kontrolle gibt es
nicht.

Natürlich kennt Parlamentspräsident
Hänsch die Bräuche und warnt vor exten-
siver Auslegung. „Wenn einer dabei er-
tappt wird, daß er gar nicht gereist ist,
dann wäre das Betrug.“ Doch ohne Kon-
trolle kein Ankläger, geschweige denn
ein Richter, der den Mißbrauch ahnden
würde.
Eine Unterschrift etwa in der Anwe-
senheitsliste zu allen offiziellen Sitzun-
gen bringt dem Abgeordneten ein Tage-
geld von 381 Mark, ganz gleich, ob er
tatsächlich im Plenum Platz nimmt oder
aber im Bistro an der Ecke. „Du kannst
betrügen, wenn du willst“, weiß auch
Piecyk und schimpft: „Wenn Leute diese
Möglichkeiten ausnutzen, gehören sie
nicht ins Parlament, weil sie mehr scha-
den als nutzen.“

Und doch kennt beinahe jeder jeman-
den, der so oder so aus diesen großzü-
gigen Usancen  Profit zieht. Alle Versu-
che, den Brauch zu ändern, der zum
Mißbrauch einlädt, scheiterten bislang.

Mehrmals forderten die Grünen, die
Abgeordneten sollten, anstatt zwei Wo-
chen jeweils für anderthalb oder zwei Sit-
zungstage anzureisen, gleich drei Tage
hintereinander oder am besten eine Wo-
che am Stück in Brüssel bleiben. Das
würde die Reisekosten halbieren. Der
Antrag wurde abgelehnt.

Einen neuen Anlauf unternahm die
Grünen-Fraktion bei den Haushaltsbera-
tungen im Mai. Die Ökoparteien bean-
tragten, daß Reisekostenvergütungen
künftig „nicht höher" als die tatsächli-
chen Kosten sein dürften und nur noch
„gegen Vorlage der entsprechenden Rei-
sebelege gezahlt werden“ sollten – in je-
dem Wirtschaftsbetrieb eine Selbstver-
ständlichkeit. Der Antrag scheiterte erst
im Haushaltsausschuß und danach auch
im Plenum: Kaum drei Dutzend der 626
Euro-Parlamentarier, überwiegend Grü-
ne, unterstützten ihn.

Nicht nur die Kollegen aus dem südli-
chen Europa legen sich bei solchen For-
derungen nach mehr Kontrolle und weni-
ger Profit in schöner Regelmäßigkeit
quer. Auch für die besserverdienenden
Volksvertreter ist das Spesen-System of-
fenbar einfach zu verführerisch. „Da will
keiner richtig ran“, meint die Grüne Roth.


